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Der lange Weg zur Kreisreform 1938 am Beispiel des württembergischen Unterlandes 

Vortrag anläßlich des Festabends zum 50jährigen Bestehen des Landkreises Heilbronn 
am 30. September 1988 in Neckarsulm , von Wolfram Angerbauer 

Die politischen Ereignisse zu Anfang des 19. Jahrhunderts ließen im deutschen Süd¬ 
westen nur vier Staaten bestehen: das zum Königreich aufgestiegene Württemberg, das 
zum Großherzogtum erhobene Baden sowie die beiden Fürstentümer Hohenzollern- 
Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen. Insbesondere Württemberg und Baden stan¬ 
den angesichts umfangreicher Gebietserwerbungen aus den Jahren 1802 bis 1810 vor der 
politischen Notwendigkeit, Ihre alten und ihre neu erworbenen Lande durch einen 
Neubau der Verwaltung von der Zentrale bis hinab zur untersten Stufe zusammen¬ 
zufassen. 
Das Charakteristikum der neuen Verwaltungsorganisation in Württemberg war die Ein¬ 
führung der Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich aufgekommenen Ministerialverfas- 
sung mit 6 Ministerien als Oberbehörden. Ebenfalls nach französischem Vorbild wurde 
1806 eine bis dahin in Altwürttemberg unbekannte mittlere Verwaltungsebene geschaffen 
und das Königreich in zunächst 12 Kreise und 1810 in 12 Landvogteien eingeteilt, die 1818 
zu 4 Kreisregierungen mit dem Sitz in Ludwigsburg, Reutlingen, Ulm und Ellwangen 
umgebildet wurden. 
Untere Behörden der neuen Verwaltungsorganisation waren die Oberämter, bei denen 
das Schwergewicht der Bezirksverwaltung lag. Nach 1803 waren zunächst etwa 140 
verschieden große Ober- und Stabsämter errichtet worden, die sich im wesentlichen an 
bisherige historische Grenzen anlehnten. Da König Friedrich bei der Bezirksverwaltung 
möglichst gleichförmige Verwaltungsbezirke im Hinblick auf Fläche und Einwohnerzahl 
anstrebte, kam es zwischen 1806 und 1811 durch rasch aufeinanderfolgende „Ämter¬ 
kombinationen“ zu einschneidenden Zusammenlegungen, wobei nunmehr neu- und 
altwürttembergische Gebiete vermischt wurden. Das Ergebnis waren 65 Oberämter von 
durchschnittlich jeweils 20000 Einwohnern. Das 1803 neu gebildete Oberamt Heilbronn 
umfaßte zunächst das Gebiet der ehemaligen Reichsstadt Heilbronn mit den Orten 
Böckingen, Flein, Frankenbach und Neckargartach, darüber hinaus, allerdings nur bis 
1806, Wimmental. Zwischen 1806 und 1811 kamen durch Zuordnung oder Neuabgrenzung 
die Gemeinden Großgartach, Horkheim, Obereisesheim, Sontheim, Talheim und Unter¬ 
eisesheim hinzu, 1808 nach Aufhebung des kurzlebigen Oberamtes Kirchhausen auch die 
Gemeinden Biberach, Bonfeld, Fürfeld und Kirchhausen. 1842 wurden, um einige Miß¬ 
stände in der bestehenden Begrenzung der Oberamtsbezirke zu beseitigen, auch die 
Gemeinden Abstatt und Untergruppenbach dem Oberamtsbezirk Heilbronn einverleibt. 

37 



In die Zeit zwischen 1818 und 1822 fiel eine weitere für die geschichtliche Entwicklung der 
Oberämter bedeutsame Entscheidung. König Wilhelm I. trennte auch auf Bezirksebene 
Rechtspflege und Verwaltung und stellte die von seinem Vater König Friedrich beseitigte 
Selbstverwaltung für die Gemeinden wieder her, die innerhalb eines Oberamtsbezirks 
eine geschlossene Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Amtskörperschaft, bildeten. 
Waren die altwürttembergischen Ämter als Vogtei, Amt, Stabsamt oder Oberamt einer¬ 
seits staatliche Verwaltungsbehörden, als „Stadt und Amt“ aber Selbstverwaltungs¬ 
körperschaften, so zeigten die Oberämter nach 1818 in ähnlicher Weise ein „doppeltes 
Gesicht“, dem der Oberamtmann durch seine Doppelstellung als staatlicher Bezirks¬ 
beamter und als Vorsitzender der Amtsversammlung, die die Rechte der Amtskörper¬ 
schaft verwaltete, Ausdruck verlieh. Wie seit Jahrhunderten war es auch nach 1818 eine 
der vornehmsten Aufgaben der Amtskörperschaften, für den Lastenausgleich innerhalb 
der amtsangehörigen Gemeinden zu sorgen. Seit dem 19. Jahrhundert kamen aber 
weitere bedeutsame Aufgaben, wie die Bestellung von Verwaltungsaktuaren zur Unter¬ 
stützung der Gemeinden, die Verwaltung der von den Gemeinden zu unterhaltenden 
Straßen, die Errichtung von Sparkassen, der Bau von Krankenhäusern oder die Förde¬ 
rung von Unterrichtsanstalten hinzu. 

Die Frage der Zweckmäßigkeit der nach 1803 geschaffenen neuen Verwaltungseinteilung 
wurde noch im Laufe des 19. Jahrhunderts aufgeworfen, wobei die Bestrebungen um eine 
angemessene Oberamtseinteilung sehr bald aus einer reinen Verwaltungssache zu einer 
„Volksfrage“ wurden, die die Öffentlichkeit über Jahrzehnte bewegte. So sprachen 
bereits 1886 in einem Entwurf für eine Bezirksordnung der durch die Industrialisierung 
bedingte regional unterschiedliche Bevölkerungszuwachs (die Oberämter Ulm und 
Fleilbronn zählten inzwischen etwas über 50000 Einwohner, während andere Oberämter 
wie Spaichingen und Sulz noch nicht einmal 20000 Einwohner erreichten) sowie die 
Erleichterung der Verkehrsbeziehungen nach dem Bau von Eisenbahnen für eine Neu¬ 
bildung der Bezirkseinteilung, wobei eine Verringerung der Zahl der Oberämter auf 50 als 
angemessen erachtet wurde. 1886 wurden aber auch bereits zwei wesentliche Gründe 
gegen eine Neueinteilung der Oberämter angeführt. So hieß es, daß sich im Laufe der Zeit 
in allen Oberamtsbezirken „eine in den mannigfachsten Beziehungen und Rechtsverhält¬ 
nissen sich verkörpernde Interessengemeinschaft“ gebildet habe und „eine durch¬ 
greifende Zerreißung dieser Gemeinschaft nicht ohne Hervorrufung mannigfacher Miß¬ 
stände und nur unter schwierigen Auseinandersetzungen bezüglich des Vermögens“ 
möglich sei. Zudem würden diejenigen Städte, die Bezirksbehörden verlieren, durch ein 
„allgemeines Zurückgehen der Gewerbetätigkeit und der Wohlhabenheit erheblich 
geschädigt“. 1886 wurde daher nach Abwägung aller Argumente die Beibehaltung der 
Bezirkseinteilung empfohlen, eine Ausscheidung einzelner größerer Städte aus dem 
Oberamtsverband jedoch nicht ausgeschlossen. Zwar sollte die „historisch gewordene 
und eingelebte Zusammengehörigkeit“ zwischen den Städten und den sie umgebenden 
Landgemeinden geschont werden, doch wo sich „das wirtschaftliche Leben und die 
wirtschaftlichen Interessen der Oberamtsstadt und des Landbezirks scharf gesondert 
haben und die erstere zu einer solchen Größe und Bedeutung herangewachsen ist, daß 
sie für sich allein diejenigen Aufgaben zu erfüllen mag, welche sonst dem Amtskörper¬ 
schaftsverband zufallen“, könne eine solche Stadt im Amtskörperschaftsverband nicht 
festgehalten werden. Zumindest bei Ulm und Fleilbronn wurden 1886 „solche Verhält¬ 
nisse“ als gegeben angesehen, wobei im Falle von Fleilbronn auch die Vorstellung eine 
Rolle gespielt haben mag, daß das Oberamt - wie es 1885 bei der Wiederbesetzung der 
Oberamtmannstelle hieß - eines der wichtigsten, geschäftsreichsten und schwierigen 
im Lande war, von dessen Leiter nicht nur bedeutende Gesetzes- und Geschäftskennt¬ 
nisse, eine allgemeine wissenschaftliche Bildung und die für den Umgang mit der 
gebildeten Gesellschaft in Heilbronn erforderliche äußere Form erwartet wurden, son¬ 
dern im Umgang mit der Stadt Heilbronn erforderlichenfalls auch ein kräftiges Handeln. 
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1886 wurden somit erstmals aufschlußreiche Überlegungen über die Zweckmäßigkeit der 
Bezirkseinteilung ausgesprochen, doch kam es im Zuge der von Innenminister Holder 
nach 1881 geplanten Verwaltungs- und Verfassungsreform zu keinem Beschluß über die 
Bezirksordnung und somit auch nicht zu einer Ausscheidung Heilbronns aus dem 
Oberamtsbezirk. 
Nachdem die Bezirksordnung von 1906 die Oberamtsbezirke nicht veränderte, gab 1909 
eine geplante Verbesserung der Beamtenbezüge Anlaß für einen nunmehr umfassenden 
Versuch zur Reform der Verwaltung im Sinne der Vereinfachung und Verbilligung. Nach 
Ansicht des Staatsministeriums sollte der Behördenapparat „auf das Maß des unbedingt 
Notwendigen“ beschränkt werden, was insbesondere die Oberämter betraf, deren ange¬ 
messene Ausstattung mit Büropersonal durch die „Kleinheit der Bezirke“ verhindert 
werde. Somit bildeten die Oberämter einen „Angelpunkt“ bei den 1909 eingeleiteten 
Bemühungen um Vereinfachungen in der Staatsverwaltung. In einer Denkschrift des 
Staatsministeriums vom 27. Februar 1911 wurde die Zusammenlegung von 21 Oberämtern 
für möglich gehalten, und zwar in der Weise, daß ein Oberamt die Verwaltung eines 
benachbarten Bezirkes mit übernimmt, jede Amtskörperschaft aber zunächst ihre Selb¬ 
ständigkeit behält. Für das Gebiet um Heilbronn war an eine Zusammenlegung der 
Oberämter Besigheim und Brackenheim gedacht. Außerdem wurde im Innenministerium 
erwogen, diejenigen Oberämter, für deren Oberamtsstädte wie bei Heilbronn die Staats¬ 
aufsicht 1907 auf die Kreisregierung übergangen war, durch Angliederung kleinerer 
benachbarter Oberämter zu „heben“. Bei Heilbronn sollte dies durch das Oberamt 
Weinsberg erfolgen. 
Die Denkschrift von 1911 befaßte sich aber auch mit den Bedenken gegen die Zusammen¬ 
legung benachbarter Oberamtsbezirke, wobei die mögliche Schädigung der den Ober¬ 
amtssitz verlierenden Städte am schwersten wog. Der Wegzug von Beamten und der 
Wegfall des Verkehrs bei den Bezirksämtern könne vor allem bei Kaufleuten und 
Handwerkern zu Einbußen führen, zudem könnten Gebäudewerte infolge geringerer 
Wohnungsnachfrage sinken und zu dem materiellen Verlust auch ein ideeller Verlust 
durch Beeinträchtigung des geistigen und geselligen Lebens der betroffenen Städte 
treten. Einzelne Vorschläge der Denkschrift von 1911, vor allem hinsichtlich der inneren 
Organisation der Behörden, wurden verwirklicht, zu einer Reform der Bezirksverwaltung 
kam es jedoch nicht. 
Die Vorschläge der Denkschrift von 1911 zum Abbau von Oberämtern wurden sogleich 
nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegriffen. Im Mai 1919 erörterte der letzte Innen¬ 
minister unter König Wilhelm II., Ludwig von Köhler, in seiner Tübinger Antrittsrede als 
Privatdozent die Frage der Vereinfachung der Organisation in der inneren Staatsverwal¬ 
tung Württembergs. Das Reformziel war nach Köhler „eine von modernen Grundsätzen 
geleitete, gesunde, einfache und darum weniger kostspielige Verwaltung“, wobei die 
Vergrößerung der Oberamtsbezirke für Köhler „den schwierigsten Punkt“ bildete. Köhler 
lehnte allerdings den Vorschlag von 1911, einzelne benachbarte Oberämter unter Wah¬ 
rung der amtskörperschaftlichen Selbständigkeit von einem Oberamtmann verwalten zu 
lassen, ab, da niemand zwei Herren dienen könne, auch der Oberamtmann nicht. Wirklich 
großzügig und „theoretisch richtig“ erschien Köhler nur eine völlige Neueinteilung des 
Landes in Bezirke nach wirtschaftlichen und Verkehrsrücksichten. 
Auch in der Verwaltung des Inneren und im Landtag wurden ab 1919 die Staatsverein¬ 
fachung und der Abbau von Oberämtern diskutiert. Entscheidend angestoßen wurden die 
weiteren Vorschläge jedoch erst durch den Währungszusammenbruch des Jahres 1923. 
Nachdem die Reichsregierung vor diesem Hintergrund am 27. Oktober 1923 eine Per¬ 
sonalabbauverordnung erlassen hatte, um zunächst eine Ausgabenminderung zu errei¬ 
chen, wurde in Württemberg im November 1923 eine Kommission für Staatsverein¬ 
fachung eingesetzt, um anders als im Reich auch eine Aufgabenbeschränkung in die 
Bemühungen um eine Ausgabenverminderung mit einzubeziehen. Für die dreiköpfige 
Staatsvereinfachungskommission unter Vorsitz von Staatsrat Leopold Hegelmaier stand 
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sogleich die Verminderung der Zahl der Oberämter um etwa 20 aus praktischen Bedürf¬ 
nissen und „unter den jetzigen Verkehrsverhältnissen“ im Brennpunkt der ganzen Arbeit. 
Zu gleicher Zeit entwickelte Anfang Januar 1924 der Berichterstatter im Innenministerium, 
Ministerialrat Neuffer, einen Plan zur Aufhebung von 23 Oberämtern, darunter Bracken¬ 
heim, Neckarsulm und Weinsberg. Das Oberamt Weinsberg sollte unter die Oberämter 
Heilbronn und Öhringen aufgeteilt werden, die Gemeinden des Oberamts Brackenheim 
teils Heilbronn, Maulbronn und Besigheim zugewiesen werden, das Oberamt Neckar¬ 
sulm ganz an Heilbronn fallen. Das Oberamt Heilbronn wäre damit als Industriemittel¬ 
punkt des Unterlandes zu einem der wichtigsten Bezirke des Landes nach Stuttgart 
geworden. „Gewichtige Vorteile“ seines Plans sah Neuffer in der stärkeren Leistungs¬ 
fähigkeit der vergrößerten Oberämter, in der Vermeidung starker Unterschiede im 
Hinblick auf Bedeutung und Größe der Bezirke sowie in der Verbilligung der Verwaltung. 
Als Nachteile nannte Neuffer die Erschwerung des Verkehrs der Bewohner der aufge¬ 
hobenen Oberamtsbezirke zur neuen Amtsstadt sowie Schäden für die den Dienstsitz 
verlierenden Oberamtsstädte. Neuffer verkannte auch nicht, daß eine „so tief in alt¬ 
gewohnte Verhältnisse eingreifende Neuordnung von weiten Kreisen der Bevölkerung, 
nicht etwa bloß von den aufzuhebenden Oberamtsstädten, stark angefochten und be¬ 
kämpft“ werde. Die Regierung müsse daher genau prüfen, ob sie sich zur Begegnung der 
zu erwartenden wuchtigen, aber unsachlichen Angriffe stark und entschlossen genug 
fühle. 
Innenminister Bolz bezeichnete den Plan Neuffers in einer Dienstbesprechung im Innen¬ 
ministerium am 9. Januar 1924 als „an sich gut“, wollte die Oberamtsfrage jedoch mit 
Rücksicht auf die Stimmung der Bevölkerung, zumal für Mai 1924 Neuwahlen zum 
Landtag bevorstanden, nur mit Vorsicht behandelt wissen, und Ministerialrat Knapp 
äußerte mit bemerkenswerter Weitsicht, daß nur ein Diktator einen Abbau von Ober¬ 
ämtern in solchem Umfang durchführen könne. Staatsvereinfachungskommission und 
Innenministerium reduzierten daher noch Anfang Januar 1924 ihre ersten Vorstellungen 
und schlugen nur noch 12 Oberämter, darunter Brackenheim, zur Aufhebung vor, eine 
Empfehlung, die die Regierung angesichts der zunehmenden Erregung in einzelnen 
Oberamtsbezirken noch einmal reduzierte, indem sie im März 1924 nur noch 7 Ober¬ 
ämter, darunter Brackenheim und nunmehr auch Weinsberg, im Verordnungswege 
aufgrund eines Ermächtigungsgesetzes aufheben wollte. 
Wie sehr 1924 der Versuch, einzelne Oberämter aufzulösen, den Widerstand in den 
betroffenen Oberamtsstädten entflammte, zeigen die Reaktionen in Brackenheim und 
Weinsberg. So berichtete der Zaberbote, das Amts- und Anzeigeblatt für den Oberamts¬ 
bezirk Brackenheim, am 29. Januar 1924 — noch auf der zweiten Seite —, daß einfluß¬ 
reiche Kreise das Land beglücken wollten, doch das Land habe allen Grund, auf der Hut 
zu sein, damit es nicht hernach die Zeche dieser Volksbeglückung bezahle. Am 4. Februar 
1924 wurde - nunmehr auf der ersten Seite - auf die tiefgehende Unzufriedenheit 
hingewiesen, die eine Aufhebung des Oberamtes zur Folge habe. Der geschäftlichen, 
kaufmännischen und gewerblichen Kreise habe sich eine verständliche Erbitterung 
bemächtigt. Diese „wertvollen Teile des schaffenden Mittelstandes“ fühlten sich in ihrer 
Existenz bedroht. Wolle der Staat wirklich sparen, müsse er oben anfangen, einige 
Ministerien eingehen lassen, die Anschwemmungen der letzten Jahre bei den zentralen 
Stellen in Stuttgart beseitigen und sich von der krankhaften Sucht nach Schaffung neuer 
Stellen, Behörden, Beamtungen freimachen. Auf einer Kundgebung am 5. Februar 1924 
im Brackenheimer Rathaussaal glaubte der Brackenheimer Stadtschultheiß Hiltwein, daß 
Brackenheim eines historischen Vorrechtes verlustig gehe, wenn das Oberamt aufge¬ 
hoben werde. Alle Einrichtungen, die die Stadt als Oberamtsstadt getroffen habe, würden 
sich entwerten. Die Pflege der Straßen, Gehwege und Häuser werde nachlassen, die 
Schülerzahl der Lateinschule zurückgehen, ein weiterer Schritt zur Proletarisierung des 
Mittelstandes wäre die Folge. Während die Zabergäugemeinden in jenen Wochen 
zusammen mit der Amtsstadt aktiv für das weitere Fortbestehen des Oberamtes kämpften 
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und einen Anschluß an Besigheim ebenso wie an Heilbronn ablehnten, verhielten sich die 
Leintalgemeinden, mit Stadtschultheiß Neunhoeffer aus Schwaigern an der Spitze, 
wesentlich zurückhaltender und verlangten bereits für den Fall einer Aufteilung des 
Oberamtes Brackenheim „ihre natürliche begründete Zuteilung zum Oberamtsbezirk 
Heilbronn-Land“. Bemerkenswert dabei, daß Stadtschultheiß Neunhoeffer stets von 
Heilbronn-Land sprach und damit ein besonderes Amt Heilbronn-Stadt voraussetzte, 
überdas in jenen Wochen nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Diskussionen übereine 
Eingemeindung von Böckingen und evtl, auch von Neckargartach und Sontheim auch in 
Heilbronn gelegentlich gesprochen wurde, das aber weder die Staatsvereinfachungs¬ 
kommission noch Innen- und Staatsministerium bei ihren Überlegungen überhaupt in 
Erwägung zogen. 
In ähnlicher Weise wie in Brackenheim, wo der Zaberbote auch die vielzitierten Schlag¬ 
zeilen „Dolchstoß aus dem Leintal“ oder „Landvolk werde hart“ prägte, regte sich auch in 
Weinsberg Widerstand. Am 30. März 1924 äußerte der Weinsberger Gemeinderat „Ver¬ 
wunderung und Entrüstung“ und war nicht gewillt, sich einer Gewaltpolitik zu fügen. In 
einer gemeinsamen Eingabe an den Landtag von Stadt, Gewerbeverein, landwirtschaft¬ 
lichem Ortsverein und Justinus-Kerner-Verein wurde auf das „historische Recht Weins¬ 
bergs“ als Oberamtsstadt verwiesen. Auch ein „ethisches Moment“ spreche gegen die 
Zuordnung zum Oberamtsbezirk Heilbronn, da der Bezirk Weinsberg ein landwirtschaft¬ 
licher Bezirk und seine Bevölkerung eine durchaus ländliche sei und sich die Frage stelle, 
„ob man durch gewaltsames Zerstören der bisherigen Verhältnisse, durch das Anglie¬ 
dern der rein ländlichen Bevölkerungskreise an die größere Industriestadt unsere 
ländliche Bevölkerung noch mehr als bisher zur Landflucht verleiten und an den Verkehr 
mit der Stadt gewöhnen soll“. 
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baß* man ben fdjfon bunß bie ■3nfIn|1ion' aufs fdjiwerfte 
gcfdj,äbigtcu Iönbli<f/tn 'Btittclftfrub burd)| aöegnaßme feiner 
natürlidyen 9frbeits- unb arbfalj'gcbiete Ca.ltcu ^ersens pol- 
lenbs crlcbigt. Hub bodj| wäre es ein Geirrtes burrß Muf* 
ßebung ber ^flföbämter, bie aiff benr Gaube feine 91ot- 
wenbigfeit finb unb ßir bereu arjufgaben b’odjj aueß frit- 
ßer bic aiotare ^eit unb ©clegaißeit I/atlen, bie iütit- 
tel 3U fparen, bie bic Gofteu üon nlrfyt nur 12 jonberu 
ber boppcltcn ^finsäßl Obcräniter aufwiegai würben. ‘SUie 
Vünntc weiter gefpart werben, wenn bie vielen bie frilr 
ßereu Gaferneu beVölfernben Beamten unb Beamtungcn, 
bic vor bau Gricge uidjjt nötig wafren nüb es ßeute ebenfo 
wenig finb, aibgefd)|afft würben. Die Gaiibbfcviölferung per- 
fleljl nidit, wie man aiif ft.ngtlirßlcr unb Jfjäbtifrfiicr Stile 
ungeheure Btittel verfdjjwenbct, aiif bem Ganbe bage- 
gen bie fdijärfftc, ober jwedHoJcftc Spartätigfcit cntfoil- 
ten will. (Es fft fdtjou fo, baß bie Stabte burrfjj,afinglicher- 
ung größerer Iflnblidjjer (fiebiefc fid)| fowoßf bie Goften ber 
fo3ialcu gürforge als qiidji biefenigen ißrer aifnsbeßtiungs- 
bcflrcbimgai Vom Ganbe ßel|en be^dßlen lajfeit tooffen. 
(Es muß jebermann gefagt werben^ biaß win uns unter 
feinen lfmftönben Vergewaltigen laffen. 9Bir nunffenStutf- 
gart unb ^eilbronn ^owie bie weiter in Frage fommen- 
ben Stäbte fa fange gefcf^äftlitß bo^föttiertHj bis biefe 
nirdjl uiiyer IHedjit 3U leben anerlV^int, ßabtn. "213ir muffen 
bau Staate, ben Fümnjänttem unb tuen anderen .Beßö'f* 

Ausschnitt aus dem Zaber boten vom 25. Februar 1924 
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Die Proteste in den betroffenen Oberamtsstädten blieben — zumal unmittelbar vor 
Landtagswahlen - nicht ohne Einfluß auf die Beratungen des Landtags, der den Versuch 
der Regierung zur Aufhebung von 7 Oberämtern, für Staatspräsident Hieber das „Kern¬ 
stück der unbedingt nötigen Sparmaßnahmen“, scheitern ließ. Hieber erklärte daraufhin 
seinen Rücktritt, eine Entscheidung, die im Zabergäu Jubel auslöste. „Die 7 Oberämter 
bleiben erhalten — Rücktritt der Regierung“ meldete der Zaberbote noch am 5. April 
1924. 
Die Bemühungen um eine Aufhebung von Oberämtern waren 1924 aber keineswegs 
beendet, da auch für den neuen Finanzminister Dehlinger feststand, „daß ein wirklicher 
ins Gewicht fallender Abbau“ bei der Justiz- und Innenverwaltung schwerlich auf einem 
anderen Weg zu erreichen sei als dem der Aufhebung von Oberämtern und auch 
Amtsgerichten. Und für den neuen und alten Innenminister Bolz mußte jeder, dem eine 
Vereinfachung der Staatsverwaltung am Herzen lag, an eine Änderung der Oberamts¬ 
teilung herangehen, allerdings sei, so Bolz, „etwas Großzügiges“ mit einem Landtag 
kaum zu schaffen, „weil Lokal Interessen sich so stark geltend machen, daß jede 
sogenannte großzügige Vorlage“ von vornherein zum Tod verurteilt sei. Bolz empfahl 
daher ein schrittweises Vorgehen, von dem nunmehr das Oberamt Weinsberg betroffen 
wurde. 
Für eine Aufhebung sprach nach Ansicht des Innenministeriums die wenig glückliche 
Gestaltung des Oberamtsbezirks aus altwürttembergischen sowie ehemals geistlichen, 
hohenlohischen und reichsritterschaftlichen Gebieten, die veränderten Verkehrs- und 
wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Bau der Eisenbahnen, vor allem aber das 
„Mißverhältnis zwischen notwendigem Aufwand und finanzieller Leistungsfähigkeit“ im 
Oberamtsbezirk. Ohne Großindustrie und angesichts vieler gering begüteter Einwohner 
war das Steueraufkommen gering, der Aufwand für das beträchtliche Straßennetz sowie 
die Gesundheits- und Wohlfahrtspflege hoch. So zählte die erwartete steuerliche Ent¬ 
lastung der Bezirksgemeinden zu den Hauptgründen, die für eine Auflösung angeführt 
wurden, was auch dadurch dokumentiert wird, daß im November 192418 von 34 Bezirks¬ 
gemeinden und im August 1925 sogar 30 die Aufteilung des Oberamtsbezirks befürworte¬ 
ten. 
Nur Weinsberg, Grantschen, Wimmental und Weiler sprachen sich damals gegen eine 
Auflösung aus - der Gemeinderat Weiler mit dem bemerkenswerten Argument, daß bei 
einer Vergrößerung des Oberamtes Heilbronn sich die Stadt Heilbronn vom Landbezirk 
trennen könnte und dann die Autos aus der Stadt die Straßen im Landbezirk befahren, die 
dieser zu unterhalten habe. 
In den folgenden Wochen kämpfte vor allem die Stadt Weinsberg für den Erhalt des 
Oberamtes, da die Amtsstadt doch immerhin einen gewissen geistigen Mittelpunkt für 
den Bezirk bilde und durch Justinus Kerner eine nicht zu verkennende Bedeutung er¬ 
langt habe. Befürchtet wurde auch ein nach Vergrößerung des Oberamtes Heilbronn 
möglicherweise aus dem Oberamtsbezirk ausscheidender Industrieverband Heilbronn- 
Neckarsulm, dessen Geschäftsleben die Landgemeinden dann als „Arbeitsbienen“ 
beleben und befruchten müßten. Schließlich engagierte sich im März 1926 auch Frieda 
Kächele im Namen der Frauen Weinsbergs in poetischer Form und richtete eine mit über 
190 Unterschriften versehene Bitte an den Landtag um den Erhalt Weinsbergs als 
Oberamtsstadt. 
Alle Proteste aus Weinsberg bewirkten jedoch nichts mehr, und Schultheiß Breitenbücher 
aus Ellhofen bezeichnete die Weinsberger Bemühungen ganz im Sinne der Bezirks¬ 
gemeinden als reine Privatangelegenheit der Amtsstadt. Am 19. Februar 1926 legte das 
Staatsministerium den Gesetzentwurf über die Aufteilung des Oberamtsbezirks auf 
1. April 1926 vor, dem der Landtag am 10. April zustimmte: 2 Gemeinden wurden dem 
Oberamt Hall, 13 Gemeinden dem Oberamt Öhringen und 19 Gemeinden dem Oberamt 
Heilbronn zugeteilt, das damit erstmals seit der Zeit um 1810 beträchtlich vergrößert 
wurde. Zum Zeichen der Trauer flaggte Weinsberg am Rathaus 8 Tage lang Halbmast und 

43 



/ ftn Öen tjofyen £onötog! 
’iMtte bcr rvr^cn 'ÜH'iiii't'ciMb um ^vbairuini bei 0tubt alb 2lintbftabt. 
Ifj floht hiivdi jaoiitöhcofl oiiio iihlo -Mitv, 
t>aft oi' hiilh toinov 'jaürho flititi ontfloihot 
JUi' JlmtoHitM itimntov toll flonioüoit tihv. 
Ch fioli bor i.'tmbt«fl fp oittfcboibot, 
X'rtb ftobt in (iuoroin ‘itoliohon, hoho .öon'on. 
Unb univbott i'öoim'horfli' ^vmion lieh nicht ipovvon, 
SlU'iin mich florocht bio irnch' u'ürb' iiitflofitht. 
C'tu flnn’,oit Vanbo non fleroflolt tmb porfant. 

3>ov ütmti'ftnbt Ä'ftrbo ipomi utti' n'iiib" flcvmthot, 
'BIich Jöoini'horfl mir oin livmlich ctAbtolciit. 
JsJirb biofor biptfdtroi tmö mich nicht flofllauhot. 
Ji'iv bnimnont ob in nllo öotflon oin: 
'i'oofluchon n'ivb unb .Uinb unb Mtnbobfinb, 
äöomt U'ir in biofor Sncho träflo finb, 
Jomt 31vtmtt fohvto in bnb Stübtebon oin, 
3'iooil bio t'n'ichiifto uu'ivbon um bnb tBrot ho; 

|tvpflon lein! 

2lcb, fpflcn fltito 'Biiiflor hilflob untovfioflon, 
i'.'oil mcn’flon (Sfloifton ob flofnllt, 
Unb hintoniiefb unb mouchliiiflb hotviiflon? 
t'ni' hiofso •JVonfchonvochto auf bon Äat'f floftodt. 
i'oir it'iffon, bafs auch uiolo im 'Boflirf 
•Bebauorn, monn bio Jlmtbftabt rtirht, 
3'poil biofo lat, ;u rafch flotau, 
3’on 'Bator Staat »orerfl uichto nühen tann. 

SciiPit oinmal haben JBoinbhovflb Ovation ob flomaflt, 
^■iir ihro .t>oiniafftabt ;u bitton. 
(ib finb »orflaitflon nun 8S(i Bahr, 
Seit jener Bauer Äpnrab tarn floritton 
Uiach 'i'ooinobovfl, u1 porbovbon unfre Stabt, 
Sic bech nichts Böfob anflorichtot hatt'. 
'Sab hat bio Stabt benn Uoblob joht flctan. 
Sah fio auf oinmal mirb fp mouchliiiflb abflotan? 

Sem .Baifor fiel ob cinftonb febmor, 
('ioflobnob Atprl bon jvrauon auch ;u halten. 
Sech 'Kannobit'prt unb S'auontrcuo flalt bei unfern 
tfb fpovvton foino diäte lieh flar fobr, |3llton. 
tir lieh iiim 'JBprtbruch bocli nicht ficb porlcitou 
Unb fpvach: „Sin .Baiforu'prt fall man niclit brobu 

unb beuten !“ 
Unb feilen ft ben Srauou ihre ü'iänner neu, 
Salier auch nufere "Burfl flenannt irt „3'v'oibertreu". 

'Bar 1(10 Bahren brobto ;u perfallon 
Ser A-rauehtreue Sontmal Stein für Stein; 
Sa flriff mit itartor .i>anb ppr allen 
3ul'tinub .Berner in bab Sdiictfal ein. 
Sr marb, bah unb burch haher grauen @nab' 
Unb unfre „dBeibortrou" erhalten marb. 
Unb biop 'Bonnäditnib finb auch ftctb bereit 
-7)U fchühon 'BJoinbborflb a™11'!' in Siniflteit. 

Sin Baifcrippr! marb unb ;mav nidit flofleben, 
Sech licffon mir, ball Araucntrcu unb >'Biut 
Scr Bmtbflabt rettet mieborttm bab 'Jebon, 
2Benn man unb ifl ritterlidi unb flut. 
Sp treten'JBeinbberflb Arauon ppr Stidi, hpbe.nenen 
Bhr mpllot unb bie 'Bitte boch flemäbren: 
„C fdimälort niemalb äBeinbborflb diuhm u. Shr, 
Ja fit JUeiubberfl Jlintbhabt bleiben mio bibher!" 

•Bertrauenb unfern fluten Sternen, 
3\Mr liefern unfre 'Bitt' orflebonft atib. 
Um Schuh nur flebenb, hphe .ijerron, 
'Betreten mir bab hohe fliaub. 
•Siöfl Aranontreu unb dieblichfeit 
('iemürbiflt merben mio per alter 3cit! 
2Bir mpllen Stidi bafiir in 'JBoinbberfl boch bcflriificn, 
21 lb treue 2'Beiber heifien Saut Sud) miffon. 

Du- ltr{d)ri|t mit ben Unterfdirlftrii bor Srmteit mefnsbergs brfftibrt (Id) In [jitnben be* I|. ranblagspränbenten. 

Bitte der Frauen von Weinsberg um Erhaltung der Stadt als Amtsstadt 
Foto und Vorlage: Hauptstaatsarchiv Stuttgart E 130b Bü 994 
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sah es als Verletzung der Gefühle der Bürgerschaft an, daß die letzte Amtsversammlung 
in Weinsberg stattfinden sollte. 
1926 war damit die Auflösung eines Oberamtes im Zuge einer Einzelmaßnahme erfolgt, 
doch scheiterten weitere vielfältige Pläne der Koalitionsregierung aus Bürgerpartei und 
Zentrum, so der Plan von Staatspräsident Bazille, 5 bis 6 Amtskörperschaften zu einem 
einzigen Selbstverwaltungskörper in einem Kreisverband mit einem Kreisdirektor an der 
Spitze zusammenzufassen. Die Gründe lagen vor allem bei den völlig unterschiedlichen 
Vorstellungen der Regierungsparteien bzw. der verantwortlichen Regierungsmitglieder 
über das zweckmäßige Vorgehen bei einer Bezirksreform. So sah der Schwäbische 
Merkur im Sommer 1926 bereits das „Sterbeglöckchen über dem Grabe des Gedankens 
einer Vereinfachung unserer Staatsverwaltung“ läuten, und für die Schwäbische Tag¬ 
wacht hatte der „Kantönlipartikularismus“ der bäuerlichen Oberamtsgrößen gesiegt. 

Ende 1927 griff Staatspräsident Bazille die Frage einer Änderung der Oberamtsbezirke 
erneut auf und skizzierte — schon im Hinblick auf den beginnenden Landtagswahlkampf 
des Jahres 1928 - den Stand der Bemühungen um eine Verwaltungsreform: Die 
Aufhebung kleiner Bezirke nacheinander finde keine Mehrheit mehr im Landtag, die 
gleichzeitige Aufhebung von 'A der Bezirke sei wegen des langen Kampfes der Bezirke 
gegeneinander abzulehnen, die Zusammenlegung mehrerer Amtskörperschaften zu 
etwa 12 bis 20 großen Bezirken mit Selbstverwaltungsrecht bilde den „Kern des Pro¬ 
blems“, doch sei auch hierfür keine Mehrheit im Landtag zu erwarten. Vor diesem 
Hintergrund und aus der Erkenntnis heraus, daß die letzten Entscheidungen in großen 
Fragen der Verwaltungsreform nur aufgrund sachlicher Betrachtung und Überlegung 
gefällt werden können, bat Staatspräsident Bazille daher im Januar 1928 um Entsendung 
des Reichssparkommissars Saemisch nach Württemberg. Saemisch, Präsident des 
Rechnungshofes des Deutschen Reiches, erhielt den Auftrag, die gesamte württember- 
gische Verwaltung auf Vereinfachungs- und Ersparnismöglichkeiten zu prüfen und dabei 
„besonders zu der umstrittenen Frage der Aufhebung von Oberämtern gutachtlich 
Stellung zu nehmen“, so daß wiederum die Bezirksverwaltung in den Mittelpunkt der 
Reformbemühungen rückte. 
Der Reichssparkommissar legte sein mit Spannung erwartetes Gutachten im April 1930 
vor. Da für Saemisch bisherige Reformversuche vor allem am Zusammengehörigkeits¬ 
gefühl von Oberamtsstadt und umliegenden Gemeinden gescheitert waren, versuchte 
der Reichssparkommissar die politische Diskussion wieder auf die Kernfragen des 
Problems der Landeseinteilung hinzulenken. Für eine Vergrößerung der Oberamts¬ 
bezirke sprachen nach Saemisch zum einen verwaltungspolitische Gründe im Hinblick 
auf Ersparnisse an persönlichen und sachlichen Ausgaben. Noch wichtiger erschien 
Saemisch der finanzpolitische Gedanke, die Oberamtsbezirke so zu gliedern, daß die 
auf ihnen aufgebauten Amtskörperschaften Gemeinden verschiedener wirtschaftlicher 
Struktur umfassen und dadurch einen finanziellen Ausgleich zwischen ihnen herbeifüh¬ 
ren. Eine wesentliche Bedingung zur vollen Auswirkung dieses räumlichen Lasten¬ 
ausgleichs war für Saemisch aber der Verbleib der mittleren und größeren Städte im 
Amtskörperschaftsverband, da die Steuerkraft der Städte für den Lastenausgleich inner¬ 
halb der Amtskörperschaften nicht entbehrt werden könne. 
Nach den von Saemisch entwickelten Gedanken sollten nur 23 Oberämter bestehen 
bleiben, darunter Heilbronn. 20 Oberämter sollten als leistungsschwach aufgehoben 
werden, darunter Brackenheim. Weitere 17 Oberämter sollten aufgehoben werden, weil 
sie, obwohl nicht leistungsschwach, nicht zu Verwaltungseinheiten von ausreichender 
Größe erweitert werden könnten, darunter Neckarsulm. Das neue Oberamt Heilbronn 
sollte dabei nach Saemisch aus dem Stamm der Oberämter Heilbronn, Neckarsulm und 
Brackenheim (mit Ausnahme der Kirbachtalgemeinden) gebildet werden, zu dem ein¬ 
zelne Gemeinden der ebenfalls aufzuhebenden Oberämter Marbach, Besigheim und 
Öhringen hinzukommen sollten. 
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Das Gutachten des Reichssparkommissars fand sogleich ein lebhaftes Echo. Staatsrat 
Rau, der 1910/11 als Regierungsrat im Innenministerium die damalige Diskussion um eine 
Reform der Bezirksverwaltung maßgeblich mitgestaltet hatte, sprach in einem Gutachten 
für das Staatsministerium von einer zweifellos hervorragenden Arbeit, die mit wenigen 
Einschränkungen treffend und beweiskräftig sei, und die Bemühungen um eine Reform 
auf sachlicher Grundlage belebe. „Ob allerdings unsere Zeit dazu angetan ist, solche 
sachliche Gründe vorurteilsfrei zu würdigen“, müsse bezweifelt werden. 
In der Tat ließen die ersten Presseerörterungen in weiten Kreisen Gegnerschaft gegen 
den Vorschlag auf Aufhebung von 37 Oberämtern erkennen. Von einem gewagten 
Experiment sprach der Zaberbote, Stadtschultheiß Hiltwein aus Brackenheim von einer 
Vergewaltigung und Verödung des Landes, und der Gemeinderat Botenheim hielt es gar 
für eine geschichtlich bewiesene Tatsache, „daß alle alten Kulturvölker ihren Untergang 
in erster Linie den Großstädten zuzuschreiben haben“. Auch die Regierung äußerte 
schließlich Anfang 1931 Bedenken, ob in einer Zeit der Gärung und schwerer wirtschaft¬ 
licher Not eine „so grundstürzende Änderung“ gegen den Willen der meistbetroffenen 
Bevölkerungsteile durchgeführt werden sollte. Die Regierung wollte daher nur eine 
Verringerung der Oberämter um mindestens 20 ins Auge fassen und mit Änderungen im 
Umkreis der größeren Städte Stuttgart und Heilbronn beginnen. 
Dieses Vorhaben erregte nicht nur in Brackenheim, sondern nunmehr auch in Neckar¬ 
sulm heftigen Widerstand, wo Bürgermeister Häußler bislang keine Stellung genommen 
hatte, weil Proteste „in einer Zeit, wo die Wirtschaft schwer zu ringen hat und wo der 
Sparsinn zu den Tugenden eines guten Staats- und Gemeindebürgers gehören soll, nur 
schwer verstanden werden“. Am 9. Februar 1931 erhob jedoch auch der Neckarsulmer 
Gemeinderat Protest, da der Verkehr von den kleineren Städten abgelenkt, der Zuzug in 
größere Städte gefördert und der Landflucht Vorschub geleistet werde. Gemeinden im 
Oberamtsbezirk, die für die Aufhebung eintraten, sollten eine „entsprechende Aufklä¬ 
rung“ erhalten. Kritisch setzte sich in jenen Tagen auch die Unterländer Volkszeitung mit 
Presseäußerungen aus Heilbronn auseinander, so mit einem Artikel der Neckar-Zeitung, 
die berichtet hatte, daß sich die von der Regierung beabsichtigte Umgruppierung um 
Heilbronn nicht nur auf die von Böckingen im Mai 1930 beantragte Zwangseingemeindung 
nach Heilbronn beziehen könne, sondern auch die Schaffung eines einheitlichen größe¬ 
ren Wirtschaftsgebietes um Heilbronn zum Ziel haben müsse. Dies zeige, so die Unterlän¬ 
der Volkszeitung, daß in Heilbronn „die Mitgift der Neckarsulmer Braut“ verlockender 
erscheine als die der Böckinger. „Aber dem etwas robusten Bräutigam Heilbronn soll 
gesagt sein, daß die Neckarsulmer Braut in Heilbronn wohl nie recht warm werden wird 
und der Bräutigam, um die Zuneigung der Braut zu erwerben, sich gewaltig bessern 
müßte.“ 
Da sich die Regierung schon 1931 in ihrer Stellungnahme zum Gutachten des Reichsspar¬ 
kommissars darauf festgelegt hatte, nicht gegen den Willen der überwiegenden Mehrheit 
der Bevölkerung Oberämter aufzuheben, da sich auch in anderen Oberämtern Wider¬ 
stand regte, scheiterten 1931 erneut alle Pläne für eine durchgreifende Reform der 
Bezirksverwaltung. 

Nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus 1933 wurde die Ober¬ 
amtsfrage entsprechend der bisherigen Haltung der NSDAP zunächst nicht aufgerollt. So 
hatte 1931 der nationalsozialistische Abgeordnete Mergenthaler den Spaichingern zuge¬ 
sichert, im Falle der Machtergreifung ein aufgehobenes Oberamt Spaichingen wieder 
herzustellen, und 1932 warnte der nationalsozialistische Abgeordnete Waldmann vor 
einer Neueinteilung der Oberämter, da sie kulturelle Verödung, Schädigung des Klein¬ 
gewerbes sowie Erschwerung des Verkehrs mit den Behörden bringe. Die Losung heiße 
„zurück aufs Land“, und es sei ein Unrecht, ohne Rücksicht auf diese Entwicklung die 
Oberamtsgrenzen neu zu ziehen. 
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3aber^otc 
2lmt5= unb ^liiäcigcblott für ben Cbcrnmtsbcäirk ^Brncbenfjcim 
ÜXmtobfatt bcr <5täbte ^3cacfcn^cim u. ©iiglingcu /• ^ZKu^eigcc füc bos 3t'*t’cr9^u» ^ciu- n. 55irbatbta( 

tat »tn 117tonat 1.60 .t*. SO P(<nnl« '!ltMN«un«tn 
füc »I. flnfrall!«« Filllrf) 0.15 ^ r «••«•■«I. v\20 Ar Anlpfurt, «Ml 

■■K.riam. 0.60 Af. — T>U 3,|1Un, r.frfi.ln« »«At.MIdt 6 mal. - n«rH|r<«<h«> IHt. >4 änM<un9.n t«. 

inarf.laftlal». laal laiir. .V* Aal lau uon hahtiti <"*».11 baiUM l„; 
»er ^«llan« .6.r auf •.Harfut»!«"« fr.a'iS,.Mr««'lfa. '.%l ia..!- 

• un ItiUyttt'PorlHbania«*« anft« .Qt..|l. Partlrfirrfrenla *'.luli»a«t l't* ll»C 1 

iHuniinfr 103 | Slonlog, btn 5. 9)lai 1930 | SQljrflanq 62 

©in geroagtes ©fperiment 
?ßiberftanb gegen bie 33orfd)Inge bes iKeicfjsfpatftommignrs 

Da» (Bnlachlen bet Rei(fi4ipnt(ommif{ats i|( ln gröf- 
Irren llii»|üqen faefannt geioorbrn nnb roirb In ben nbd)- 
(ten njodjen nnb Dlonalen noefj oft «egenflanb ernfler 
Unlerfudinng nnb flritif loerbrn. 3miner |it)ricfrr regt 
Hdj im Canöe ber Oiberftanb gegen leinen |<ftenialif<ijen 
ütreinfadiniigsoorldilag. Titan etfennl, bnfi feine Durdi- 
iäbrnng bem Canbe einen nie iniebee gulinmacfjenben 
Sdiabrn tufiiql unb bie Cinfparungen nid)l erbringen 
ivirb, mit benen man ladt. 

UJenn bie polilifrben Parteien fparen reollen. (dnnen 
|ie e» am beften an |ldi erproben. Dem Canbtaq toirb 
im (Butodilen ja befdieinigl, bafi er ölet ju tofljpieltq Ifl. 
(ine Detminberuuq feinet Tlbgrorbneteniitie unb eine 
Dereinfadiunq feiner 1trbeit»roei|e fann |oforl Ürlparniffe 
jeitigen. 3otele gang bu oorani 

IDenn bie Regierung in Stuttgart teitflidirn Spar- 
toitlen befitit. fdiinge |ie an bie eigene Ornft. Die Zen¬ 
trale in Sliillgarl ifl in ungebiilirlidier IReife in meiten 
Teile» bei IirruMiltuiig nufgrbldtil. Da» Canb glaubt 
nidit au ben tfrnft be* Sparmiiten» ber hoben Dlirotra- 
lie. («lange fie nidit Detwife an |idi felbft erbradit bat. 
Da* Canb glaubt nidit, bafj bie Dotldiläge be» f>errn 
Saeuiildi iirnnensnierte <£in|pntnngen erbringen werben. 
3« öem IDailctfopf Sliillgarl luerbeu neue IDnllerföpfe 
in fieilbrouu. lllui, Reullingeu. dalro. Dieligbeitn. TUer- 
qenlheim. ftall njio. treten. Titan wirb borl Meine büro- 
tratifdie Rejibenjen ju ettidilen bemüht fein; ein Stab 
oon Referenten iwirb ben Duobei-CanbratJ-Rtinitter um¬ 
geben. mau ipirb mehr (diteiben u. burofraleln alt vor¬ 
her. Wo bat man e» je erlebt, bnij büroftalifdie 
len billiget arbeiten, bat Streben uadi Dereinfadiunq 
buben ? 

3n gani tur]er ,V<I mirb fidi {eigen, baf{ bie beriet- 
tigen Hinlsgebnube in ben neu ju fdiaffenben iflrofi-Ober- 
änilern uiel )ii Mein finb. Rater Staat mufi bauen. TDa» 
ba» faftrl. eridblt un» ba» (ßuladiteu nidit. Ttuf ber an- 
beren Seile jinb bie Tlinl*gebnube in ben aufiulöfenben 
Deiirfen oielfadi anbermeilig nidit oermertbar. 3" 9*" 
|dKi|llidien 3roeifen finb |ie ineift nidit geeignet unb mer- 
ben bort nidit gebraudit. IPenn bie Dejirfsftetlen oerlegl 
werben, werben in ben Meinen Oberaml»(!nbten |o fdion 
tDohuuugen frei. Debiirfni» uadi neuen IRobnrriumen 
i|l bann nidit mehr oorbmiben. Die betroffenen (Demein- 
ben werben burdi ben lirrlufl ber De{ir(»i(rllru berarl 
gefduoädit. bafi jie e» nidit wagen bürfen. loldie (Delmube 
für (onitige qemeinbtidie 3werfe, für Sditile nnb bergt. 
)u raufen. So wirb ber Staat [eine alten (Debäube oiet- 
|adi gar nidit ober nur (u gan) ungeuiigenber Derjin- 
funq to» werben. (Btofie Baufoflen auf bet einen Seife, 
raflfpielige tlnlerbaltuug aller (Debäube auf ber aubern 
Seile, ba* wirb ba» fiunnjlelle Ürgrbni» ber 3er|rf]la- 
guug be* Canbe» nad) ben Re)epten be» IDunberboflors 
Dr. Saemifdi fein. 

fine eigenartige Rtaiblüle. 

®bingen a. D., 3. lUtni. ffine eigenartige IPtaiblüte 
ifl plöfilirf) ui idiwdlüfdien L'unbcn aufgcgangeii. Ifin 
Orfulleur poiii Spreeioulb hat, |o (direibt'ber ..Rolf»frb 
für Oberfdiiuaben". e» fertiggebradit, bie dnume |o ju 
oerebrln. bafe eiu.ielue im lieberiiiafj blühen unb nnbere 
«erborren muffen, weil fie nidjl mehr blühen foniien. Ob 
bie 'Bnunie, bie im llebermnfi blühen, and) |o oiele ilriid) 
le bringen fönucn, jdjeint iiebenfüdilid) ju fein. Wan 
nnifj fid) nürtliit) fragen, nb bie ^lerliälliiiffe im Silben 
unter norbifdicn (nefidilopiinflen riditig beurteilt werben 
hinnen. 'TUürtteiuherg ifl wirdidi fein l’nub. wo nur 
Tfoggen uub Jfartoffeln bi* an bie 'Ttofe uon 'Berlin he‘ 
rau wadilen, wo ber (Brohgrunbbeflfier herrfdit, ber in 
ber fiaupiflabt behrinialet ift unb wo alle» uadi ber 
fflrofiftabt brdngl. 'Brnudien wir wirttldi in ITDiirttemberg 
|pldt gruublegenbe 'Srrauberiuigrn. bie |ehr roflfpietig .{ii 
liehen rommeu werben? Sinb |ie nidjl oon ein {einen 'Re- 
glfieuren im eigenen liaub infpiriert. um .(um rdjtag .{ii 
fonimen. Der uorbifdie ^ug ber 3eil bringt fein jTjeil für 

ben Sübeu mit aubersgearleleu fUerhäihüfftu unb bie 
württ. Donau gehört nidit blofi ben (9ren,iftäblen lllm u. 
Riebliiigen. foubern ihr l)erj (djlägt and) tu (fhiugen. 

Da» }(ufteifung»-0efpenff geht um. 

Unter biefer lieberfdirift |d)reibt ber „Crijbole". bah 
ba» Oberamt 'Baihingeif(fii{ oon ben 'Oorfd)lägeu nid)t» 
<Bute» {ii erwarten hat: 'JOir würben al» Ob»rnuU»be,{irf 
aufgelöft werben, würben ba» ‘7lml«genrfit uerlieren. uub 
auifi über unfereui ^innii.inml fdiweüt nad) ba* Sd)wert 
be* Daniotle«. (I* ift alfo etwa» oiel auf einmal, wns 
man im* uehuieu will. Wau will uns beu (Barau* 
grünbtid) niadien. Dah bie Rorfdiläge in biefer Jortn je' 
mal* TOirfürtifrtl werben, glauben wir aber uid)t. Wir 
glauben nidit barau, bafi bie Saemifd)'6u|ipe fo !)r>fi ‘1»' 
geilen wirb, wie fie gefodil ifl. Über wir werben alle llr< 
jaitie haben, auf ber fmt unb wnd)|nm ju fein, (f* fleht, 
bnrüber barf im gauien 'Beiirf fein Weufd) im 3,l,c,f,f 
fein, lehr uiet auf bem Spiel. (£» wirb uolweiibiq fein, in 
allen betroffenen 'Br)irfeu bie Ülnuehr grünblich ju or* 
gauifierten. Die Cberamtiftable allein werben bie ihnen 
braheiibcii iBefohren iiid)t abiuenbrii fömicn. Da* niiifj 
Üufgabe ber gan.ieti 'Bejirfe fein; beim amh bie 'Be.{irf*- 
getneiiibeu unb ihre (fiuwohuer finb lebhaft au biefeu 
nrogeu iuterrlfierl. (Befpart werben fallen burdi bie 'Ber* 
grofierimg ber Oberümler. ber Üiiitsförperfdiajlcn uub 
ber üiiil*gcridite ju|animeu rmib (i.5 Wiltioueii Warf. 
Diele (Fr|patui|fe. wenn fie überhaupt erpetl werben, 
werben nur gemadil werben füimeit auf Roften ber oh* 
uehiu fdion idnuer bclafletru Üllgemeiulieit. Der ‘.Heidi*- 
fparfommiKar fagt ja fclhfl. bafi c* jimäriifl gar iud)t auf 
bie Summe ber (frfpnritiffe aufamme, foubern in erfler 
liiuie auf bie 'Bcrwaltmia'jrefonu. Die (frfparniejummr 
fall fid) tuiilirciib uub nad) ber Reform guui aoii feibff er¬ 
geben. Wir finb auberer üufidil. alierbtug* uiclleidif 
nidit fo mafigeblidirr 'Tlufidil, uamlid) ber: Du beu auf.{ii- 
löfeiibeu Obcrnmt«br{iifcu uub Üiiil«geriihl*be,{iifen 
werben grofie tBebäiilidifeileu leer flehen, bie für anbere 
3wede faiim nerweubbar fein werben — weuigfteu* 
nidit ohne hohe Umbautoftrii —. bnfur wiib mau au beu 
Orlen, bie bie grofieu 'Bchorbenuppunife brfnmmen fal¬ 
len. ganj betradillidie Willrl für '.Ueiibaiilen auiweiibeu 
iiiüffen. bie fdion im iwriiu* bie gebnditeu ^rfparnifle auf 
Dahre hiunus auf {ehren werben. TBas gefdiieht mit ben 
i'ielcn liölieren unb uiiltleren 'Beamten, bie Durd» bieje 
Üiijhrbiiugrii uub ^^t'fdu'uieuleguiiiiru frei werben? '.ntau 
wirb fie nidit ohne 'Beiifiau auf bie Strafje jeiicu tiinuen. 
Wan wirb fie, uad) bem ‘Rorbilb ber Rrtd)*bahu, pi- 
uddift eiiuiuU auf 'TUartgelb |e|jeii. üiete oon ihnen wirb 
man and) meilerliiu braiidicn. nur au anbereu Orten. 
Won wirb an beu qrofjeu Ohrrämleru einen ..Ober“- 
Baubral uub Dugcitb Uaubräle auf Stetleii liefdiäfli- 
gen. auf beucii jelit bei beu fleiiicn Üemleru. bie uoiu 
üuit*iior|lnub immer leid)! überfelieu werben föniien. 
Sefretiire uub Oberfefretüre arbeiten. Sa ungefähr wer¬ 
ben fid) bie (Frfpanüffe nii*iuirfen. Die Beiblraqenbeu 
aber werben md)t nur bie Stabte fein, bie bie 'Brhürbeii 
uerlieren, fonbeni alle bie ffiuiunhner. bie bie 'Brhörbcn 
aiiffudKti inüffeii. Do*, wa* mau fparen will, werben 
bieje an •Belbopfern reiditid) nufbriiigeu mu|- 
fen. 

fiorb gegen bie Darfdilägr be* Sparfommilfar». 

fjorb, 2. Wai. Die Rarfirid)! onu ber beabfidiligleii 
üufhebiiug bes Oberninf* fjorb lieh amh ben (Bemeinhe- 
rat niiht unberührt. Sr erhob iiadjbriirflidieu 'lUntell ge¬ 
gen bie fiorfditage he* Reid)»fpartoiiimi|far*. Stobt 
fdiullheih Sdmriber erttärle. bah r* umierjläiiblid) blei¬ 
be. wie ber Reidi*|parfoniuii|far eiueii fo jenlral geiegr- 
neu Ort wie fiorb ohne weitere* preisgebeu faiiule. tf» 
tiefte fid) narhweijtii. baf) fafl feine IBodie oergehl, in ber 
nicht größere ober tlefne lagmigcu hier ftattfinbeii. Sin- 
ftinunig fnf)le ber IBemeiuberat ben 'Bcfdilufi, rlaatsmi- 
niflerium unb Baubtag {u bltteii. bem 'Pr-iblein be* t*a- 
ftenausgleid)* unb ber Spariuahnatimen uril geeignete¬ 

ren Wiltetu auf beu Ucib ju rüden al* fie in bem iBul- 
achten bc* Reidj*fparfnmiiii||ar* nicbergelrgt finb. 

Der böfe Jlnger .,f)oheu)ollern." 

fjorb a. 71., 1. Wai. Da* „Schinar.iwalber Salfs- 
btntr in fiorb |d)reibl: Der Reidisipartommiffar jdieiiit 
uotlig ba* (Befülit bnfur uerloreu ju haben, bnn ba* fteii- 
erjaliieube Slolf ein üiirechl au| uiigefdiuuilcrte Beani- 
leiibienfle hat. mit anbereu RDorleu, baf) ber Staat ocr- 
pfliditel ift )ii cBegruleiflmigeu. bie brr f)ötie ber Bei¬ 
träge eiiitpredien. bie bos Rolf für bie 'iBahrnehmuiig 
feiner 3utrrr|feu lahH TOrmi fid) brr Reid)*jparfaiiiinij- 
far bod) fd)i>n [o iiitcufiu mit bem murit. Sfarpfcuteidi 
brfdiäfligt hat. bann wirb ihm fidier amt) brr grpfje 
firdil uid)t entgangen friii, ber fid) birf uub fett im iiim- 
pel brr Refaruibebürfligleit lieriuntiimmell uub feine 
ftioficn ungebührlid) weit oaii fid) ftrerft: wir nieiiicii lin¬ 
iere fremibuadjbarlidie 'Preufien «luMaoe fjohcnjollern. 
flirr wäre für einen 'Merriitfad|img*'Th?orelifcr mm ben 
qewifi fd)ät{ensiufrtcn Üiismafieu be* fierru Saemiid) 
ein |o iiitereffaule* unb fruditbare* tBebiet. bah er 
'Brnithaiisbänbe jdireibeu uub uermutlid) amh be* Rät- 
fei* Bofmig fiiibru rannte, wie inaii leifliiiia*tihwndie 
Oberämter .iwerfniiiFjig flarfcn mib runbeii fämile 'TBeim 
fdion eine 'Bereiufadiiiug. bann »an allen Seiten! (f* 
märe {lim miubefleii eine |dioue (Hefte gewejen. wenn er 
barauf hiugruürfcii liälle. bafi brifpielc-wcife {wmlieu beu 
Oberiiiiileru fjorb uub 5ul{ ein Ürm euigetlrmiul dt. 
ber fiil) au* uuein embriionalcit fBebitbe. beffen Raier 
‘Breuheii uub brfjcn Winter üttiirttcmbrrq ift. iioheniol- 
icru gruaimt. heraiisitrcrfl nnb ber iiijolge iemer anor- 
mafeu Uage fo briiigeub lurgampiiliert werben miihir 
wie ein Inifer 3>nner. 3Bruu bas mirtlid) gridialie, bann 
brumhle imm nidit flrapa{üi* barül'tr mnlibeiircu. wie 
uub wo innii {imldKii 'Holtwril uub Tübingen unb (Taliu 
einen Üusgleidi idiaffen fauu. 

Bollflänbig ablehurub. 

Du U c o ii b e r q würbe bas (Biiladilen. bas nudi bie 
Üiifteihmg be* Oberanil« Beouberg oorfirhl. im (Bemeiii- 
berat l*r|prod)cn. Der (Hrnieiiiberat oou Ijeoubrig oer 
hall |id| gegen bn* ‘Hutnditeii briüglid) ber Üiifhebinig 
be» Obrraml* Ueoiiberg an* wirljdinfllidicii (Biiiubeii 
uoltfläubig nlileliiieiib. (fr linlt als bie eiupge ndiiige i!a- 
fiiuq bie: bie 'Beliiifiiiig ber um Sluligml im Breite he- 
rumliegeiibeii Olieroiiiter- ITeonbrrg, yiibwiqsbura. 
'TIfnihliiigeii. (Ffiliiineu uub 'Böblingen mit ber Sdiajiuug 
eine* wirtidjaftlidien .Tcrrforrhaiibe» mit ber finupi- 
flabl (Biof) Slmignrt. bomit ein geredilei l?iijlcnau»gieidi 
imierhalb bcr Ümtsrörperldiaflcn unb (Bemtinbeii biejer 
Oberämter mit ber (Brohftabt Slultgorl flaltjiiibeu fauu. 
Der (Bemeiiiberat oon l?enuberg |e!)l ba* uolle Srrtraucn 
in Slnntsmiiiiflcrium uub iinublag. bah. ben geredilen 
wirlMiafllidieu iiarbrnmgeu ber Oberamlsflabl Brouberq 
Red)iimig getragen wirb. 

Die (Bebänbe- unb (l>riinbf(ürf»roerte l'mfen. 

Wüufiiiqru. 3. Wai. 3» bem Ror|d|(ag bos Ober- 
auil Wiiiifingeii aufjuhebeu. Idireibl bie ..Rmibldimi oon 
ber Ülb '. bafi bie ganie Rereiufadnmgsnttion fur bie be- 
Irolfeneu Obeiouiier eine imgewohutidie fvirte «iiihalt. 
'TUeiiii Intjadilid) einmal etwa* gefpart turrbrii röiiuie. 
ift bie-- jm bie Üuf{iilofciibrii teuer grmig be{nhlt burdi 
bie Wegnahme be* 25er(ehr». Wau üebenfe amh. welch 
fdiöbigenbe 'TOitfimg allein fdion- bie 'Beröffciiilidping 
be* (Hulad)leu* aiitoinanfd) im (Befnlge haben mufj burdi 
bn* Siufen ber (Befdiofl*-. (Bebänbe- unb (Brunbflurf*- 
weile in ben betroffenen Stäbteu (F* ifl ju enoaricu. 
bnf{ brr gemeiiifame üiibrrftaiib brrjeiiigeu Oberamt*- 
flabte, bie ueifdiwiiibeii lullen, halb in ber betr 'Briirf*- 
prelfe eiiijdiieben .)mn üu*brmf faimut und) bahingeheub 
ob bie ÜufroUimg eine» Kniiipfe* jwifrhcn fBroh- unb 
Ülrinftabt nidit teilten QFiibe» grohe Oolfiiuajfen oerbit- 
lern mufj. 

Ausschnitt aus dem Zaberboten vom 5. Mai 1930 
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Obaraxtabaslrfc Bxaokuüial». 

I/«a £6. fabraar 1951. 

Bla feaatiga Yaraanalang dar gaaatxllokaa Vartrakar Tarn 21 fra- 

naladafi., aewla barafaaar Vartretax Ten Baadwlrtaokaft, Gawarba and 

Handel des Oberantabaalxka Hxaekankaln arkabt alnatlanlg naokdrtlak- 

llck klnspraok gegen die laflbsang daa Gbaraatabaslrka. 

Cie bittet daa VUxtt. Staatsuinlatarlan and den rtirtt. Landtag 

dringend, Ton einer lafldaang daa Obaraatabaalrka abaekan aa «alias 

ile Yerasaolang iat dar Gabarsaagang, das kiedarok Järapamiaaa 

für den Staat nickt erzielt «erden. 

Lina VexGakerang ader sonstige Verwertung dar seitkarigan 

AmtsgebUade ist anmbgliok; deren Unterhaltung würde dam Staat 

eine daaernüe Beiactiuig Tararsaoken. 

Eine nach Zahl and Steaeraraft überwiegende kekrkeit der Ganein^ 

den and der BevSlkeraiig des Bezirks würde durch diese Maßnahmen 

für alle Zeiten geeo'ntuigt «erden. 

lach Tom Standpankt des Verzehrs aae wtra eine Zatailang nach 

keilbronn, gegenüber dem bisherigen Bestand, für etwa 15 000 he- 

zirkseinwehner ein schwerer Nachteil. 

Oer Cbferamtsbezirz Braczenkeim ist nicht leistangssohwach 

and kann seine Verpflichtungen auch fernerhin erfüllen. 

Bie Veraammlang tritt einmütig für kxkaltong des Obernnts- and 

amtakOrperachaftsbezlrks, des Amtsgerichte, des flnansants, sswle 

der Lateinaohalen kn Braokenkeim and Güglingen ein. 

Zar Bearkandangl 

Braokenkelm, den 25. iebraar 1931. 

Bürgermeister: 

Entschließung der Vertreter von 21 Zabergäugemeinden am 25. Februar 1931 
Foto und Vorlage: Hauptstaatsarchiv Stuttgart E 151 a Bü 923 
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Nach 1933 schuf die nationalsozialistische Regierung daher zunächst mit der Württember- 
gischen Kreisordnung vom 29. Januar 1934 eine neue rechtliche Grundlage für die 
Verfassung und Verwaltung der Amtskörperschaften. Nach dem Führerprinzip wurden 
auch die württembergischen Oberamtskorporationen umgestaltet und die für die Partei 
wichtige Mitwirkung der Kreisleiter bei der Kommunalverwaltung der Bezirke gesetzlich 
geklärt. Geändert wurden gleichzeitig entgegen einer Empfehlung des Innenministeriums 
althergebrachte Bezeichnungen: Aus der Amtskörperschaft wurde der Kreisverband, 
aus dem Oberamtsbezirk als räumlicher Grundlage der Amtskörperschaften der Kreis, 
aus der Amtsversammlung der Kreistag und aus dem Bezirksrat der Kreisrat. Für die 
staatliche Verwaltung der nun Kreise genannten Oberamtsbezirke galt bis auf weiteres 
weiterhin die Bezeichnung Oberamt, die dann mit Wirkung vom 1. Juli 1936 durch die 
Worte „der Landrat in“ ersetzt wurde. 
Auch 1934 wurde die Neueinteilung der Kreise nicht erörtert, doch wurden die Kreise von 
derzum 1. April 1935 in Kraft tretenden Deutschen Gemeindeordnung insofern berührt, als 
für größere Städte wie Heilbronn eigene Stadtkreise vorgesehen wurden. In Stellung¬ 
nahmen zu Entwürfen der Deutschen Gemeindeordnung versuchte Württemberg 1934 
und noch Anfang 1935 in sehr bemerkenswerter Weise, „möglichst viele bewährte 
Einrichtungen der württembergischen Kommunalverwaltung einzubringen“. Hierzu ge¬ 
hörte insbesondere „die jahrhundertealte Zusammenfassung von Stadt und Amt zur 
Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Wege des Ausgleichs der Lasten innerhalb des 
Kreises“. Die vorbildliche Krisenfestigkeit Württembergs beruhe nicht zuletzt auf der 
wohlausgeglichenen Struktur seiner Kreisverbände unter Einbeziehung der Städte. 
Württemberg konnte jedoch trotz aller Bemühungen nicht verhindern, daß nach der 
Deutschen Gemeindeordnung die über 20000 Einwohner zählenden Städte Stuttgart, 
Ulm, Heilbronn, Esslingen, Ludwigsburg, Reutlingen, Tübingen, Göppingen, Heidenheim, 
Schwenningen und Gmünd Stadtkreise im Sinne der Deutschen Gemeindeordnung 
wurden, allerdings - und dies dürfte nicht zuletzt auf die württembergischen Bemühun¬ 
gen zurückzuführen sein - in ihrem jeweiligen Kreisverband verblieben. 
Die in Oldenburg durchgeführte Verwaltungsreform des Jahres 1933, mit der Oldenburg 
als erstes mittelgroßes deutsches Land die Grundgedanken des Reichssparkommissars 
Saemisch verwirklichte und damit ihre Durchführbarkeit unter Beweis stellte und über die 
sich Staatssekretär Waldmann persönlich informierte, war mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Anlaß, daß spätestens 1935 auch in Württemberg eine Verwaltungsreform unter Anknüp¬ 
fung an die Gedanken des Reichssparkommissars erwogen wurde. Im Laufe des Jahres 
1936 konkretisierten sich dann die Pläne für eine Neueinteilung des Landes in Kreise, die 
aber wegen der württembergischen Forderung nach möglichst weitgehender Einbezie¬ 
hung der Städte in die Kreisverbände mehrmals verschoben wurden, weil das Reichs¬ 
innenministerium eine Neueinteilung des Landes nur unter der Voraussetzung genehmi¬ 
gen wollte, daß Ulm und Heilbronn und womöglich auch Esslingen eigene Stadtkreise 
werden. Die württembergische Regierung befand sich dabei in Übereinstimmung mit 
Landrat Dr. Fuchs und Oberbürgermeister Gültig aus Heilbronn, die zwar nach den 
Äußerungen des Reichsinnenministeriums die Auskreisung der Stadt Heilbronn erwarte¬ 
ten, sie aber nicht befürworteten oder gar betrieben. Für Landrat Fuchs war die enge 
Verflechtung der Stadt mit den umliegenden Gemeinden maßgebend sowie die vielen 
gemeinsamen Einrichtungen in den Bereichen Straßenwesen, Kreiswohlfahrtsamt für 
gehobene Fürsorge, Vermessungswesen, Kreisbaumeister, Distriktstierarzt oder Kreis¬ 
sparkasse. Für Oberbürgermeister Gültig, der sich nach einem Aktenvermerk des 
Innenministeriums im Juli 1937 „nach wie vor“ gegen eine Auskreisung aussprach, war 
dagegen die ideelle Seite entscheidend, die nationalsozialistische Vorstellung, daß Stadt 
und Amt zusammengehörten. Gültig wollte Heilbronn auch nicht künstlich zu einer 
Großstadt hinauftreiben, wünschte allerdings die „jetzt ohnehin spruchreife Eingemein¬ 
dung von Sontheim und Neckargartach“. Eine Einbeziehung von Neckarsulm kam für ihn 
nicht in Betracht, „außer man wolle mit Gewalt ein Groß-Heilbronn“ schaffen. Eher sei zu 
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Hr. 9. 

SCuägege&en Stuttgart, 2>ien§tag, ben 3.3Jtai 1938. 

3 n I) a 11: 

©efefe über bie Sanbe^einteilung. 58om 25. Slpril 1938. <5.155. 

®efets itbtr Mt ßanlitsdntcilung. 
SSom 25.3IpriI 1938. 

Um bie ftaatlic^e ißeimaltung in i^rem Unter« 

bau emfadjer unb mirtfamer ju geftalten unb 

jugletii bie auf ben ©emeinben fic£) aufbauen* 

ben SelBftöerroaltungäförper nocf) leiftungä* 

fätjiger ju machen, ift e§ nottnenbig getuorben, 

bie feit über Rimbert 3>af)ren befte^cnbe, burcf) 

bie ©ntluiifluug be§ S8er!e^r§ unb ber 2Sirtfd)aft 

Oielfacf) überfjolte ©inteilung be§ Saubeä neu ^u 

orbueu. 'Saä Staatsminifterium tjat bafier am 

^«STsfä- öaä folgenbe ©efefe befc^loffen: 

3trt. 1. 

Stuf^ebung unb fjortbeftanb Don 

greifen unb SretäDerbänben. 

(1) toerben aufgehoben bie 27 Greife 

unb greiSDerbänbe: SSeftgfieim, SBIaubeuren, 

Sracfenheim, ©llmangen, ©aitborf, ®ei§Iingen, 

©erabronn, §errenberg, Sircf)f)eim, £aup£)e'm/ 

Seutfircf), ÜJiarbach, SJtauIbronn, siagolb, 9te!« 

farfulm, Steregheim, Neuenbürg, Dberuborf, 

fftiebtingen, Stottenburg, Schomborf, 

gen, ©tuttgart«9Imt, ©utj, Urad), SSalbfee unb 

SSeläheim. 
(2) ©5 bleiben beftetjen bie 34 greife unb Srei§« 

serbänbe: Stalen, Sadnang, Solingen, Sibe» 

rach, Söhlingen, Salm, ©raiföfieint, ©h'nSen; 
Spngen, greubenftabt, ©münb, ©öhhrogeH/ 

§all, Setbenheim, §eilbronn, §orb, SunjelSau, 

5eonberg, Submigaburg, SJlergenthetm, 3Kün« 

fingen, Dtürtingen,£)hrin9en/ SaDenSburg, iReut» 
lingen, fRottoeil, ©aulgau, Settnang (tünftig 

griebrich§httfen), Tübingen, Huttlingen, Ulm, 

Saitlingen, SBaiblingen unb SSangen. 

Strt. 2. 

9techt§nachfolger ber aufgehobenen 

Srei^öerbänbe. 

Stl§ 9techt§nachfoIger hjerben, unbefchabet be3 

Strt. 9, beftimmt 

für ben $rei§Derbanb 

Sefigheim 

Slaubeuren 

Sradenheim I 

SHtoangen 

©ailborf 

©eiälingen 

©erabronn 

fperrenberg 

Sirchheim 
2auhheim 
Seuttirch 

SRarbach 

SJkulbronn 

Ütagolb 

9tedarfulm j 

tRereSheini 
Dteuenbürg 

Dbernborf 

Jtieblingen 

Stottenburg 

ber SreisDerbanb 

Submigäburg: 

Ulm; 

§ei!bronn; 

Stalen; 

Sadnang; 

©öpingen; 

Srail§heim; 

Söhlingen ; 

l^^ürtingen; 
Siberach; 
SBangen; 

Submigäburg; 

Saihingen; 

Saltn; 

§eiIbronn; 

Stalen;- 

Salto; 

SRotttoeil; 

©aulgau; 

Tübingen; 
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erwägen, mit der Zeit die Gemeinden Flein oder Frankenbach in die Stadt Fleilbronn 
einzugliedern. 
Nach mehrfacher Verzögerung genehmigte das Staatsministerium am 14. Januar 1938 
endgültig das Gesetz über die Landesneueinteilung Württembergs, das zum 1. Oktober 
1938 unter Bildung der Stadtkreise Ulm, Heilbronn und Stuttgart in Kraft trat. Dem neuen 
Kreis Heilbronn wurden alle Gemeinden des bisherigen Kreises Neckarsulm, ferner mit 
Ausnahme von Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg alle Gemeinden des Kreises 
Brackenheim, vom Kreis Besigheim die Gemeinden llsfeld, Lauffen, Neckarwestheim und 
Schozach sowie vom Kreis Marbach die Gemeinden Auenstein, Beilstein, Gronau und 
Schmidhausen zugeteilt. Neckargartach und Sontheim wurden zum gleichen Zeitpunkt in 
die Stadt Heilbronn eingemeindet. 
Die Neueinteilung des Kreises Heilbronn folgte 1938 somit weitgehend den Vorschlägen 
des Reichssparkommissars. Protestkundgebungen wie 1924, 1926 oder 1930/31 gab es 
nicht. Die erste umstürzende Änderung in der Bezirkseinteilung des Landes seit den 
Ämterkombinationen des absolutistischen Königs Friedrich habe sich, so Bürgermeister 
Häußler aus Neckarsulm, nicht aufhalten lassen, und Bürgermeister Hiltwein aus Brak- 
kenheim sprach von einem Opfer zum Wohl des Volksganzen. Bezeichnend der Tage¬ 
bucheintrag des Brackenheimer Dekans Friedrich Pfäfflin Ende September 1938: „Das ist 
einschneidend, auch für unsere Stadt selbst, ziehen doch infolgedessen verschiedene 
Familien von hier weg.“ Diese Veränderungen „gingen und gehen ganz still vor sich, 
zumal da ganz bedeutsame Weltereignisse sich in den Vordergrund gedrängt haben“ - 
eine Anspielung Pfäfflins auf die auch in Brackenheim mit großer Spannung verfolgte 
Münchner Konferenz. 
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